jusline”’

»» Recht. Schnell

Sie kdnnen die QR Codes niitzen um spater wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 12 W-BGO Ersatzmitglieder

W-BGO - Wiener land- und forstwirtschaftliche Betriebsrats Geschaftsordnung

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.09.2017

(1) Die Reihenfolge des Nachrickens der Ersatzmitglieder im Falle des Erldschens der Mitgliedschaft oder der
Verhinderung eines Betriebsratsmitgliedes erfolgt nach der Reihung auf dem Wahlvorschlag. Wurde der Betriebsrat
ohne Erstellung von Wahlvorschlagen mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gewahlt (§ 136 Z 3 der Wiener
Landarbeitsordnung), so tritt das Ersatzmitglied mit der hdchsten Stimmenzahl an die Stelle des ausgeschiedenen oder
verhinderten Mitgliedes. Bei gleicher Stimmenzahl entscheidet das Los.

(2) Verzichtet ein Ersatzmitglied oder verzichten mehrere Ersatzmitglieder zugleich zugunsten eines nachgereihten
Ersatzmitgliedes auf das Nachriicken, so bleiben sie weiterhin als Ersatzmitglieder in der urspringlichen Reihung. Eine
solche Verzichtserklarung ist dem Betriebsratsobmann schriftlich bekanntzugeben. Sie kann nicht widerrufen werden.

In Kraft seit 21.07.1982 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 12 W-BGO Ersatzmitglieder
	W-BGO - Wiener land- und forstwirtschaftliche Betriebsrats Geschäftsordnung


